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1 Anlass

1.1 Veränderte übergeordnete Rahmenbedingungen
Am 1. Mai 2014 ist das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) in
Kraft getreten. Das neue RPG verlangt eine Abkehr von der bisherigen Entwicklung
der Siedlungen «in die Fläche» hin zur Siedlungsentwicklung nach innen. Im Vorder-
grund steht das Schaffen von Siedlungen mit einer optimierten baulichen Dichte
und Erschliessung, dies unter Beibehalten oder Schaffen räumlicher Qualitäten.

Infolge der neuen Anforderungen des RPG 1 wurde auch der kantonale Richtplan
Siedlung (KRIP-S) überarbeitet und von der Regierung am 20. März 2018 erlassen.
Am 1. April 2019 ist zudem das revidierte kantonale Raumplanungsgesetz (KRG) in
Kraft getreten, welches insbesondere in den Bereichen Baulandmobilisierung und
Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile umfassend ergänzt wurde.

Aufgrund der Änderungen der übergeordneten Vorgaben haben die Gemeinden ihre
Ortsplanungen innert 5 Jahren seit Erlass des kantonalen Richtplanes zu überprüfen
und den neuen Anforderungen anzupassen. Als Grundlage dazu müssen die Ge-
meinden ein «kommunales räumliches Leitbild» ausarbeiten, das die strategische
Ausrichtung der Siedlungsentwicklung sowie die zentralen Handlungsfelder festlegt.

1.2 Ausgangslage in der Gemeinde Celerina
Die rechtskräftige Ortsplanung der Gemeinde Celerina wurde im Wesentlichen am
21. April 1986 von der Gemeindeversammlung angenommen und mit Regierungs-
beschluss Nr. 889 vom 13. April 1987 von der Regierung genehmigt. In der Zwi-
schenzeit sind diverse Teilrevisionen beschlossen worden.

Die Ortsplanung der Gemeinde Celerina ist daher auf die neuen Anforderungen von
RPG 1, KRIP-S sowie des KRG abzustimmen.

1.3 Kommunales räumliches Leitbild
Die Gemeinde Celerina hat im Rahmen eines vorgelagerten Prozesses ein kommu-
nales räumliches Leitbild (KRL) erarbeitet (vgl. Kap. 3.4). Dieses liegt der vorliegen-
den Revision bei (vgl. in der Beilage 2).

1.4 Ziele und Inhalte der Revision
Die Hauptgründe, welche die Gemeinde zu einer Überprüfung und Überarbeitung
der Ortsplanung bewegen, sind folgende:

– Die Ortsplanung ist an die Bedürfnisse und die gemäss KRL angestrebte räumli-
che Entwicklung der Gemeinde anzupassen.

– Die Bauzonen sind in Bezug auf Grösse, Lage und Eignung zu überprüfen und
den neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen.
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– Die bestehende Ortsplanung stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1986 und
ist 37 Jahre alt. In der Regel sind Ortsplanungen alle 10 - 15 Jahre gesamthaft zu
überprüfen und anzupassen.

– Die Ortsplanung ist an verschiedene übergeordnete Regelungen anzupassen, die
seit Erlass der Ortsplanung in Kraft getreten sind, insbesondere an RPG , KRIP-S,
KRG / KRVO, die Gewässerschutzgesetzgebung und die Interkantonale Verein-
barung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB).

– Die neuen Inventare von Natur- und Landschaftsschutz sind zu berücksichtigen
und in der Ortsplanung umzusetzen.

Mit der revidierten Ortsplanung verfügt die Gemeinde Celerina über eine zeitge-
mässe, der übergeordneten Gesetzgebung entsprechenden Ortsplanung.

1.5 Inhalte der Nutzungsplanung
Die Inhalte der vorliegenden Nutzungsplanung sind auf die Vorgaben der überge-
ordneten Gesetzgebung abgestimmt. Das kommunale räumliche Leitbild im Sinne
des kantonalen Richtplans bildet die Basis für die nachfolgenden Festlegungen in
der Nutzungsplanung.

Abb. 1: Inhalte Nutzungsplanung mit Verweis auf Kapitel im Planungs- und Mitwirkungsbericht.

Anforderungen RPG 1 und kantonaler Richtplan Siedlung
(Kap. 3)

Kommunales räumliches Leitbild
(separates Dokument, Gebietskonzepte in Kap. 5)

Überprüfung und Konzept
Bauzone (WMZ)

(Kap. 4)

Förderung der Siedlungs-
entwicklung nach Innen

(Kap. 6)

Konzept Gestaltung

(Kap. 7)

Konzept
Natur- und Landschaftsschutz

(Kap. 8)

Verkehr, Ver- und Entsorgung

(Kap. 9)

Baugesetz Celerina
(Kap. 10, 11)

Pläne Nutzungsplanung Celerina
(Kap. 4 – 9, 11)
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2 Organisation und Verfahren

2.1 Organisation des Planungsträgers
Die Erarbeitung der Revisionsinhalte erfolgte durch den Planungsausschuss mit den
Mitgliedern Christian Brantschen (Gemeindepräsident), Riet Ganzoni (Gemeindevor-
stand), Lino Andreazzi (Gemeindevorstand), Beat Gruber (Gemeindeschreiber) und
Marco Rogantini (Leiter Bauamt). Die Planungs- und Baukommission der Gemeinde
wurde als beratendes und begleitendes Organ eingesetzt. Die Kommission setzt
sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

– Christian Brantschen (Gemeindepräsident)
– Andri Donatsch
– Riet Ganzoni (Gemeindevorstand) – bis 2022
– Lino Andreazzi (Gemeindevorstand) – ab 2022
– Moreno Giudicetti – bis 2022
– Claudio Lattmann – bis 2022
– Toni Spirig – bis 2022
– Reto Weisstanner – bis 2022
– Armando Tempini – ab 2022
– Federico Costa – ab 2022
– Reto Bieri – ab 2022
– Fiorenzo Robbiani – ab 2022

Abb. 2: Organisation Planungsträger

Mit der fachlichen Begleitung der Ortsplanungsrevision beauftragte die Gemeinde
das Planungsbüro Stauffer & Studach Raumentwicklung, Chur. Als verantwortliche
Planer wurden Orlando Menghini (1. Phase) und Toni Broder (2. Phase, nach der
Vorprüfung) eingesetzt.
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2.2 Ablauf / Termine
Erarbeitung Räumliches Leitbild (inkl. Mitwirkung)                Sept. 2016 – Dez. 2017

Erarbeitung Verkehrs- und Parkierungskonzept Okt. 2017 – Aug. 2017

Grundlagen- und Analysephase Nutzungsplanung            1. Quartal 2019

Erarbeitung Entwürfe Pläne und Baugesetz          April – Dez. 2019

Beratungen Planungsausschuss, Überarbeitungen            Jan. - Dez. 2020

Beratung in der Planungskommission                     März 2021

Überarbeitung           März/April 2021

Kantonale Vorprüfung   Juni 2021 – Jan. 2023

Überarbeitung nach Vorprüfung        März – Sept. 2023

1.  Öffentliche Mitwirkungsauflage                     9. Nov. 2023 – 31. Jan. 2024

Überarbeitung nach 1. Mitwirkungsauflage                             Febr. 2024 – Mai 2025

2.  Öffentliche Mitwirkungsauflage 16. Juni 2025 – 16. Juli 2025

Überarbeitung nach 2. Mitwirkungsauflage                                   Juli – Oktober 2025

Gemeindeversammlung       20. Oktober 2025

Beschwerdeauflage 6. Nov. 2025 – 8. Dez. 2025

Genehmigungsverfahren Dezember 2025 – im Verlauf 2026

2.3 Kantonale Vorprüfung
Die vorliegende Revision wurde dem Amt für Raumentwicklung Graubünden (ARE)
zur Vorprüfung nach Art. 12 KRVO eingereicht.

Mit Vorprüfungsbericht vom 13. Januar 2023 äusserten sich die kantonalen Amts-
stellen zur Revision. Die wesentlichen Empfehlungen und Anträge des Kantons so-
wie die entsprechenden Entscheide der Gemeinde sind im Anhang B aufgeführt.

2.4 Ergebnisse der ersten öffentlichen Mitwirkungsauflage
Die Mitwirkungsauflage dient der Orientierung der Betroffenen und Interessierten
über die Änderungen und Ergänzungen der Ortsplanung. Damit wird die in Art. 4
RPG verlangte Information der Bevölkerung und ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten bei
der Gesamtrevision der Ortsplanung erfüllt. Während der Mitwirkungsauflage kön-
nen Grundeigentümer und andere Interessierte schriftlich Wünsche und Anträge an
den Gemeindevorstand richten (Art. 13 Abs. 2 KRVO).

Die erste Mitwirkungsauflage erfolgte vom 9. November 2023 bis 31. Januar 2024
(82 Tage). Während der Frist gingen insgesamt 77 Anträge sowie drei allgemeine
Äusserungen ein. Die Planungsbehörde hat die Vorschläge und Einwendungen ge-
prüft, beurteilt und mit separatem Schreiben an die Mitwirkenden beantwortet.
Zwecks Transparenz wurde eine anonymisierte Auswertungstabelle erstellt, welche



Gemeinde Celerina / Schlarigna

Gesamtrevision Ortsplanung

PMB - Beschwerdeauflage

5

sämtliche Mitwirkenden zugestellt worden ist. Die Anträge sowie die Entscheide der
Gemeinde sind im Anhang C aufgeführt.

Aufgrund der Ergebnisse zur ersten Mitwirkungsauflage und ergänzenden Überprü-
fungen wurde die Vorlage nebst umfangreichen Kleinstanpassungen in folgenden
wesentlichen Punkten angepasst (Auflistung in Stichworten):

Wohn-Gewerbezone
- Werkhof Gemeinde > Wohn-Gewerbezone (statt Gewerbezone)
- Wohn-Gewerbezone oberhalb RhB-Linie > beibehalten (statt Wohnzone)
- Wohn-Gewerbezone Brattas > beibehalten (statt Wohnzone)

Dorferweiterungszone
- Unterscheidung in Dorferweiterungszone A (bisherige Zone, Ausnützungs-

ziffer AZ 0.9) und Dorferweiterungszone B (neue Zone, AZ 1.2)
- Grenzabstand 3.0 m (statt 2.5 m)

Bauliche Dichten
- Nochmalige generelle Erhöhung der Ausnützungsziffer AZ (um +30%)

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA)
- Gemeindeparzelle Grevas > ZöBA (statt ÜG, Planungsfehler) > Standort für

Feuerwehrlokal und Forstwerkhof

Areal Hotel Cresta Palace
- Neues Projekt Theus als Grundlage für projektbezogene Nutzungsplanung
- Anpassung der Hotel- und Dorfzone, Ausarbeitung Genereller Gestaltungs-

plan resp. Erschliessungsplan (keine QP-Pflicht, aufgehoben)
- Hinweise in Lärmgutachten für Zufahrt Garage (Beilage)

Areal Parkplatz und Talstation Bergbahnen
- Geltende Nutzungsplanung bleibt im Wesentlichen in Kraft mit Ausschluss

der Planbeständigkeit. Arealentwicklung (inkl. Parkhaus) erfolgt im Rahmen
einer nachgelagerten, projektbezogenen Nutzungsplanung.

- Übergangsbestimmungen gemäss Art. 119 Baugesetz (inkl. Aufzonung)

Areal Bahnhof
- Geltende Nutzungsplanung bleibt in Kraft (ZöBA mit Anpassungen) mit Aus-

schluss der Planbeständigkeit. Arealentwicklung erfolgt im Rahmen einer
nachgelagerten, projektbezogenen Nutzungsplanung.

- Bahnübergang (Giassa da las Barrieras) wird nicht verschoben
- Übergangsbestimmungen gemäss Art. 119 Baugesetz

Mehrwertabgabe (MWA)
- MWA bei Aufzonungen erst ab nominaler Erhöhung +50% der AZ

TWW / Vorranggebiete
- Ausscheidung Vorranggebiete Celerina – Marguns (zwecks Realisierung Inf-

rastrukturen: Wintersport-/Beschneiungsanlagen, Wege, Trails, Leitungen)

Wintersportzone, Anlagen / elektrische Anlagen (Trafos, Kraftwerke)
- Neue Beschneiungsanlagen festgesetzt, Wintersportzone nach Samedan

ergänzt / Festlegungen von Trafostandorten in Zonenplan oder GEP
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2.5 Ergebnisse der zweiten öffentlichen Mitwirkungsauflage
Die zweite öffentliche Mitwirkungsauflage der nach der ersten Mitwirkung ange-
passten Gesamtvorlage erfolgte vom 16. Juni 2025 bis zum 16. Juli 2025 (30 Tage).

Während der Frist gingen insgesamt 29 Anträge ein. Die Planungsbehörde hat die
Vorschläge und Einwendungen geprüft, beurteilt und mit separatem Schreiben an
die Mitwirkenden beantwortet. Zwecks Transparenz wurde eine anonymisierte Aus-
wertungstabelle erstellt, welche sämtliche Mitwirkenden zugestellt worden ist. Die
Anträge sowie die Entscheide der Gemeinde sind im Anhang D aufgeführt.

Aufgrund der Ergebnisse zur zweiten Mitwirkungsauflage und ergänzenden Überprü-
fungen wurde die Vorlage nebst umfangreichen Kleinstanpassungen in folgenden
wesentlichen Punkten angepasst (Auflistung in Stichworten):

Dorferweiterungszone DE A (AZ 1.2), Grenzabstand (Art. 19 BauG)
- Ausweitung Dorferweiterungszone DE A auf weiterer Siedlungsteile

(ehemalige Dorfzonengebiete, soweit sinnvoll)
- Anpassung Grenzabstand 2.5 m (statt 3.0 m)

Optimierung Abgrenzung Dorfzone und Freihaltebereiche (Einzelparzellen)
- Parz. 519, 621, 63 und diverse Parz. in Dorfzonen Crasta / Celerina

Wegfall Neugestaltungsbereiche (Entschlackung der Vorlage)
- Zonen- und Gestaltungsvorschriften sichern bereits genügende Qualität

Aufnahme Zone für die Materialzwischenlagerung in Islas
- Flächen für die Zwischenlagerung von verschiedenen Materialien (Steine,

Grüngut und dergleichen), umweltrechtlich unproblematisch
- Keine Gebäude erlaubt, Einfriedungen sind zulässig
- Zuständigkeit verbleibt bei der Gemeinde

Mobilfunkantennenartikel gemäss aktueller Rechtsprechung (Art. 91 BauG)
- Einschränkungen nur für visuell wahrnehmbare Anlagen zulässig
- Adaptive 5G-Antennen (Ersatzantennen) sind baubewilligungspflichtig
- Massgebend sind die Strahlungsgrenzwerte der NISV

Übergangsbestimmungen Areale Bergbahnen und Bhf Celerina (Art. 119 BauG)
- Planungsfenster für Nachfolgerevision
- Es gilt bisherige Grund- und Rechtsordnung (keine vorgängige Aufzonung)
- Areal Bergbahnen: innert 5 Jahren Teilrevision möglich, danach gilt die Wohn-

Gewerbezone gemäss Baugesetz (sofern Frist ungenutzt abläuft)

In der Vorlage erfolgten nach der Orientierungsveranstaltung vom 10. Oktober
2025 zwischenzeitliche letzte Kleinstkorrekturen bezüglich WC bei Buogl, Freihalte-
bereich Parz. 63, Streichung und Ergänzungen von Fehlern in Art. 32 resp. Art. 119
sowie die fehlenden Anpassungen der Erschliessung beim Bahnübergang «Giassa
da las Barrieras» und entlang der Innrevitalisierung (Wegeverlegung auf Damm).
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2.6 Gemeindeversammlung, Beschwerdeauflage und Genehmigung
An der Gemeindeversammlung vom 20. Oktober 2025 wurde die Gesamtrevision
der Ortsplanung durch die Stimmberechtigten mit 141 Ja- zu 3 Nein-Stimmen bei 4
Enthaltungen ohne Änderungsanträge vollumfänglich gutgeheissen. Das Protokoll
liegt der Vorlage bei (siehe Anhänge F – G).

Die Beschwerdeauflage startet am 6. November 2025 und dauert 30 Tage bis zum
8. Dezember 2025 (Art. 48 Abs. 4 KRG). Gleichzeitig erfolgt die Einreichung der
Vorlage zur Genehmigung durch die Regierung. Allfällige Dokumente aus der Be-
schwerdeauflage werden nachgereicht.

Beschwerden sind an die Regierung des Kantons Graubünden (Genehmigungsbe-
hörde) zu richten. Der Entscheid über die Beschwerden erfolgt im Rahmen des Ge-
nehmigungsentscheids zur Gesamtrevisionsvorlage (Art. 49 KRG).

Das Genehmigungsverfahren dauert in der Regel rund ein Jahr. Die Genehmigung
der Gesamtrevisionsvorlage erfolgt mit Beschluss der Regierung des Kantons Grau-
bünden und wird anschliessend im kantonalen Amtsblatt publiziert (mit Rechtsmit-
telbelehrung).
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3 Wichtige Grundlagen für die vorliegende Teilrevision

3.1 Raumplanungsgesetz (RPG)
Am 1. Mai 2014 ist das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) in
Kraft getreten. Diese definierten Ziele und Vorgaben hinsichtlich einer konsequen-
ten Siedlungsentwicklung nach innen, der Mobilisierung bestehender Nutzungsre-
serven sowie einer bedarfsgerechten Bauzonengrösse. Hinsichtlich der Dimensio-
nierung der Bauzone sind für die kommunale Nutzungsplanung insbesondere fol-
gende Bestimmungen massgeblich:

– Bauzonen haben dem voraussichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre zu ent-
sprechen (Art. 15 Abs. 1 RPG).

– Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG)

– Einzonungen sind nur möglich, wenn das Land für eine Überbauung geeignet
ist, das Land auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-
zungsreserven in den bestehenden Bauzonen benötigt wird und die Verfügbar-
keit sichergestellt ist (Art. 15 Abs. 4 RPG).

Wie die Vorgaben des RPG bei der vorliegenden Revision berücksichtigt werden,
wird nachfolgend in gegebenem Zusammenhang aufgezeigt.

3.2 Kantonaler Richtplan
Der Kanton Graubünden hat seine Richtplanung im Bereich Raumordnungspolitik
(Richtplankapitel 2) und Siedlung (Richtplankapitel 5) an die übergeordneten Vorga-
ben des RPG angepasst. Die entsprechende Änderung des kantonalen Richtplans
wurde am 20. März 2018 von der Regierung erlassen und vom Bundesrat am
10. April 2019 genehmigt. Die vorliegende Revision richtet sich an diesen Vorgaben
des kantonalen Richtplans.

Weiter sind für die Gemeinde Celerina im Rahmen der Ortsplanung folgende Richt-
planinhalte zu berücksichtigen:

Siedlung
– Historische Ortskerne Celerina und Crasta

– Freihaltebereich Umgebung S. Gian

Landschaft
– BLN-Objekt 1908 Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe

– Landschaftsschutzgebiet Oberengadin südlich Linie Piz Nair – Piz Muragl

– Kulturlandschaft mit besonderer Bewirtschaftung (Terrassen- und Kulturland-
schaft)

– Moorlandschaft von nationaler Bedeutung (God da Staz/Stazerwald)
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– Diverse Naturschutz-Objekte (Moore, Auen, Trockenwiesen etc.) gemäss kanto-
nalem Biotopinventar

Wie die einzelnen Objekte in der vorliegenden Revision berücksichtigt wurden, er-
läutern die nachstehenden Kapitel.

3.3 Regionale Richtplanung
Die Region Maloja ist derzeit dabei, den Regionalen Richtplan Siedlung gemäss Vor-
gaben des kantonalen Richtplanes Siedlung auszuarbeiten. Basierend auf dem
Raumkonzept wird die Regionale Richtplanung im Bereich Siedlung und Ausstattung
an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Sollte sich im Verlauf der regi-
onalen Planung ein Abstimmungsbedarf mit der Ortsplanung der Gemeinde Celerina
ergeben, wird dies vor der Beschlussfassung in der Planung berücksichtigt. In der
Gemeinde Celerina bestehen nach dem Ersatz der Abwasserreinigungsanlage (ARA)
Staz durch die regionale ARA in S-chanf im Jahr 2022 keine regionalen Infrastruktu-
ren und keine regionalen Arbeitsgebiete. Allfälliger Koordinationsbedarf mit der re-
gionalen Richtplanung besteht insbesondere im Bereich Tourismus (Intensiverho-
lungsgebiete). Änderungen sind derzeit nicht bekannt.

Ein relevantes (bestehendes) regionales Objekt ist:

– Intensiverholungsgebiet Oberengadin (Corvatsch, Corviglia, Diavolezza/Lagalb,
Muottas-Muragl/Alp Languard, Zuoz)

3.4 Kommunales räumliches Leitbild
Zur Umsetzung der Vorgaben des RPG verlangt der revidierte kantonale Richtplan
von den Gemeinden die Ausarbeitung eines «kommunalen räumlichen Leitbilds»
(KRL). Gestützt auf eine Siedlungsanalyse haben die Gemeinden im räumlichen Leit-
bild die Ziele, Strategien und Massnahmen zur Förderung einer hochwertigen bauli-
chen Siedlungsentwicklung nach innen und zur Siedlungserneuerung aufzuzeigen.
Das in einem vorgelagerten Prozess erarbeitete KRL Celerina wurde dem Amt für
Raumentwicklung Graubünden (ARE) im November 2019 zur Stellungnahme einge-
reicht. Das KRL basiert auf den im 2016/2017 entstandenen Dokumenten «Räumli-
ches Leitbild» sowie «Verkehrs- und Parkierungskonzept» (vgl. Kap. 2.2). Die kanto-
nale Stellungnahme zum KRL-Entwurf enthält einige Empfehlungen, die im KRL oder
dann in vorliegender Revision aufgenommen wurden. Die Gesamtrevision der Orts-
planung orientiert sich an den Vorgaben des KRL und setzt die darin enthaltenen
Strategien soweit möglich eigentümerverbindlich um.

3.5 Übersicht über den Überbauungsstand und die Bauzonenreserven
Der Kanton stellte den Gemeinden als Grundlage für die Ermittlung des Bauzonen-
bedarfs ein «Gemeindedatenblatt» mit Angaben zu den Bauzonenreserven und zur
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zur Verfügung. Bei den Bauzonen-
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reserven werden dabei lediglich die Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) be-
trachtet, da diese rund 90 % der Einwohner des Kantons umfassen und für die Steu-
erung der kantonalen Siedlungsentwicklung daher von grösster Bedeutung sind.
Seit Mitte 2025 liegen aktualisierte Bevölkerungsprognosen vor, die gemäss der
kantonalen Wegleitung «Ermittlung Bauzonenbedarf» vom Dezember 2020 für Orts-
planungen grundsätzlich heranzuziehen sind.

Entsprechend den kantonalen Vorgaben hat die Gemeinde Celerina die Überprü-
fung des Datenblattes vorgenommen. Gemäss aktualisiertem Überbauungsstand
Stand Oktober 2025 beläuft sich die rechtskräftige, nicht überbaute Bauzonenre-
serve innerhalb der WMZ auf rund 6.30 ha (Überbauungsgrad 87 %). Davon auf-
grund von Erhaltungsbestimmungen und Quartierplänen/Dienstbarkeiten tatsäch-
lich überbau- und für Einwohner effektiv nutzbar sind indes lediglich ca. 3.7 ha. Auf
Grundlage der rechtskräftigen Ortsplanung ergibt sich eine Kapazitätsreserve von
mindestens rund 115 bis zu 160 Einwohnern innerhalb der bestehenden unüber-
bauten Bauzone. In den überbauten aber nach bisheriger Planung weniger als 50%
ausgenutzten Bauparzellen könnten theoretisch noch mind. rund 10 bis 35 Einwoh-
ner Platz finden. In der Ausgangslage gesamthaft und realistisch betrachtet betra-
gen die Kapazitätsreserven somit rund 150 Einwohner (vgl. auch Anhang F, Prä-
sentation Gemeindeversammlung). Diese Kapazitätsreserven stehen einem prog-
nostizierten Bevölkerungsrückgang von rund -85 bis -95 Personen bis 2040 gegen-
über (vgl. Beilage 1b).

Abb. 3: Überbauungsstand gemäss rechtskräftiger Ortsplanung (links)

Die Gegenüberstellung von Kapazitätsreserven und prognostizierter (negativer) Be-
völkerungsentwicklung zeigt, dass die WMZ der Gemeinde Celerina überdimensio-
niert ist. Gemäss KRIP-S sind Gemeinden mit überdimensionierter WMZ aufgefor-
dert:

– die WMZ auf den tatsächlichen Bedarf zu dimensionieren;
– die Mobilisierung der verbleibenden Bauzonen sicherzustellen;
– die baulichen Dichten zu überprüfen.
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3.6 Bauzonenbedarf gemäss kantonaler Wegleitung
Gemäss KRIP-S steht Gemeinden mit einer negativen Bevölkerungsentwicklung
eine angemessene Reserve zu, die in der kantonalen Wegleitung «Ermittlung Bauzo-
nenbedarf» präzisiert wird. Nach dieser Wegleitung gelten folgende Vorgaben:

– Bauzonen ausserhalb des Siedlungskörpers sind grundsätzlich auszuzonen;

– Als angemessene Reserve gilt 1 Bauplatz je 100 Einwohner (EW), womit die Ge-
meinde Celerina Anrecht auf mindestens 15 Bauplätze hat;

– Eine Erhöhung des Grundbedarfs ist bei plausibler Begründung möglich.

4 Konzept Bauzone (Wohn-, Misch- und Zentrumszonen)

4.1 Ausgangslage / kommunale Ziele zur Bevölkerungsentwicklung
Wie aufgezeigt, verfügt die Gemeinde Celerina über überdimensionierte WMZ, die
mit vorliegender Gesamtrevision entsprechend den kantonalen Vorgaben reduziert
bzw. auf eine angemessene Reserve beschränkt werden (vgl. Kap. 4.2). Die Ge-
meinde setzt auch die weiteren Aufgaben in Bezug auf Bauzonen-Mobilisierung und
Überprüfung der baulichen Dichten um (vgl. Kap. 6).

Die vom Kanton zugestandene angemessene WMZ-Reserve (vgl. Kap. 3.6) wird ge-
mäss Wegleitung in einer Anzahl Bauplätze gemäss Einwohnerzahl bestimmt und
kann bei plausibler Begründung erhöht werden. Die Gemeinde Celerina strebt ge-
mäss dem kommunalen räumlichen Leitbild (KRL) an, die Einwohnerzahl zu halten
und längerfristig zu erhöhen. Diese Zielsetzung ist realistisch und bei der WMZ-Di-
mensionierung zu berücksichtigen. Entsprechend beansprucht die Gemeinde Cele-
rina einen erhöhten Grundbedarf, wie im Kap. 4.4 detaillierter ausgeführt.

4.2 Anpassung Bauzonengrösse (WMZ)
Unabhängig der Zielsetzung  einer längerfristigen Erhaltung und Zunahme der Be-
völkerung, verfügt die Gemeinde Celerina über zu gross dimensionierte WMZ. Die
Gemeinde hat die WMZ daher überprüft und entsprechend den kantonalen Hand-
lungsanweisungen Anpassungen vorgenommen. Diese Anpassungen erfolgten in
Form von Umzonungen (Zuweisung von WMZ zu Gewerbe- oder Hotelzonen) und
Rückzonungen von WMZ v.a. aus Gründen des Schutzes des Ortsbilds und der
Wohnqualität am Rand und im Innern der Siedlung.

Wichtige Grün- und Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes
Im Gebiet Crasta bestehen im Umfeld der Villa Singer wertvolle Grün- und Freiflä-
chen (heute weitgehend mit einem Hochbauverbot belegt, mit beschränkter First-
höhe bzw. konsumierter Ausnützungsziffer), die langfristig vor einer Überbauung
freizuhalten sind und deshalb neu der Grünzone zugewiesen werden. Wichtige frei-
zuhaltende Freiflächen bestehen weiter im Gebiet Pradatsch um die kulturhistorisch
wertvollen Villen im Park sowie im Gebiet Grevas/Clos, das Teil der angestrebten
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«Parklandschaft Mitte» ist und nicht weiter überbaut werden soll. In diesen Gebie-
ten werden die unbebauten Parzellenteile im Generellen Gestaltungsplan mit einem
Freihaltebereich (Hochbauverbot) belegt. Damit bleibt das Ortsbild erhalten und es
werden die WMZ-Kapazitäten weiter reduziert.

Zuweisung bisheriger WMZ zu Wohn-/Gewerbe- und Hotelzonen
Einzelne bestehenden Wohn- und Gewerbezonen werden aufgehoben und neu einer
eindeutigen gewerblichen Nutzung zugewiesen. In den Gebieten Charöts werden
die Mischzonen gemäss der effektiven Nutzung zugewiesen. Die Wohn- und Gewer-
bezone umfasst neu nunmehr den Werkhof sowie die bisherige Zonen oberhalb der
RhB-Linie und bei Brattas. Beim nördlichen Teil des Areals Hotel Cresta Palace wird
die Wohnzone gemäss der geplanten Nutzung (Hotelerweiterung) in eine Hotelzone
umgezont (Kap. 5.3). Durch diese Umzonungen wird die WMZ-Kapazität ebenfalls
reduziert.

Umzonung in WMZ infolge Gestaltung Dorfzentrum
Zur Umsetzung des Projekts La Diagonela (vgl. Kap. 5.4) wird im Gebiet Punt
Schlattain ein Teil der bestehenden ZöBA neu der Dorferweiterungszone zugewie-
sen. Zudem wird die Parzelle mit dem heutigen Gemeindehaus neu der Dorfzone zu-
gewiesen, da längerfristig eine Verlegung des Gemeindehauses nach Punt Schlatt-
ain angedacht ist. Infolge dieser Massnahmen erhöht sich die Kapazitätsreserve
wieder leicht.

Einzonung Pros d’Islas in eine Wohn-Gewerbezone (WMZ),
anstelle wie bisher Gewerbezone
Die neue Wohn- Gewerbezone Pros d’Islas ersetzt die von der Gemeindeversamm-
lung am 14. Dezember 2020 und von der Regierung am 11. Oktober 2022 geneh-
migte Gewerbezone Pros d’Islas (Einzonung), welche jedoch aufgrund einer Be-
schwerde der Nachbarn beim Verwaltungsgericht noch nicht in Kraft getreten ist.

Die neue Wohn- Gewerbezone umfasst rund 6'300 m2 und gilt als WMZ. Sie be-
zweckt nebst der gewerblichen Entwicklung (Kap. 5.2) insbesondere auch die Reali-
sierung von dringend benötigten bezahlbaren Erstwohnungen zur Miete nach den
Grundsätzen der Kostenmiete im Umfang von mind. 60 % der anrechenbaren Ge-
schossfläche bei einer Ausnützungsziffer von 0.8 (vgl. Art. 32 Abs. 2 Baugesetz).
Dadurch werden rechnerische Kapazitätsreserven für rund 50 Einwohner geschaf-
fen. Die Ausscheidung als Wohn- Gewerbezone anstelle der Gewerbezone erfolgte
mit Blick auf das Vorgängerverfahren in Absprache und Zustimmung mit dem Amt
für Raumentwicklung Graubünden.

4.3 Bauzonenreserven nach Revision
Gemäss dem vorliegenden, revidierten Zonenplan im Stand Oktober 2025 umfas-
sen die nicht überbauten Bauzonen innerhalb der WMZ nach der Revision 5.19 ha
(Reduktion von ca. -1.1 ha). Aufgrund von Freihaltebereichen und Quartierplä-
nen/Dienstbarkeiten noch tatsächlich überbau- und für Einwohner effektiv nutzbar
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sind indes nunmehr ca. 3 ha (Reduktion von ca. -0.70 ha). Dies entspricht, wie in
Anhang A aufgezeigt, und unter zusätzlicher Berücksichtigung von Wohn- und Ge-
webeanteilen (Pros d’Islas, Dorfzonen, Dorferweiterungszonen), rund 24 Bauplätzen
(vgl. auch Kap. 4.4).

Auf Grundlage der revidierten Planung ergibt sich eine Kapazitätsreserve von min-
destens noch rund 100 bis zu 150 Einwohnern innerhalb der bestehenden unüber-
bauten Bauzone. Dies entspricht einer Reduktion im Bereich von ca. -10%). In den
überbauten und weniger als 50% ausgenutzten Bauparzellen könnten theoretisch
noch mind. rund 20 bis 50 Einwohner resp. im realistischen Mittel noch ca. 35 Ein-
wohner Platz finden. Diese leichte Zunahme der inneren Reserven gegenüber dem
bisherigen Stand ist bedingt durch die gesetzlich erforderliche Optimierung der
Dichte (RPG1), angemessen und vertretbar. Im Ergebnis und realistisch betrachtet
betragen die Kapazitätsreserven somit gesamthaft noch rund 135 Einwohner
(vgl. auch Anhang F, Präsentation Gemeindeversammlung). Die WMZ-Kapazitätsre-
serven werden dadurch trotz Optimierungen in der Dichte (Aufzonungen) um ca.
-10 % reduziert.

57.6 ha rechtskräftige Bauzonen stehen somit nunmehr 54.94 ha gemäss Revisi-
onsvorlage gegenüber. Im Ergebnis wurden die Bauzonen im Sinne des Auftrags um
beachtliche rund -2.66 ha reduziert. Die WMZ wurde trotz Einzonung der Mischzone
Pros d’Islas und der Umzonung Punt Schlattain total um ca. -1.78 ha zurückgenom-
men. Der Überbauungsgrad der WMZ beträgt neu 89% (anstelle 87%) und liegt im
Durchschnitt gleichgelagerter Gemeinden.

Abb. 4: Überbauungsstand (links) und Einwohnerkapazität gemäss Revision Stand Oktober 2025
                                                              (realistische Betrachtung mit gerundeten Werten)

4.4 Fazit mit Begründung der verbleibenden Bauzonenreserve
Die Gemeinde nimmt mit der vorliegenden Gesamtrevision die nach KRIP-S bzw.
kantonaler Wegleitung «Ermittlung Bauzonenbedarf» geforderten WMZ-Anpassun-
gen vor und beschränkt sich auf einen angemessenen Grundbedarf von 24 Bauplät-
zen (vgl. Übersicht in Anhang A). Dieser Grundbedarf liegt über den theoretischen
15 Bauplätzen, die der Kanton im Grundsatz mindestens zugesteht. Der erhöhte
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Grundbedarf wird wie folgt begründet und ist angesichts nachstehender Fakten un-
verzichtbar:

– Angestrebte Einwohnerzahl, Erstwohnraumförderung: Die Gemeinde Cele-
rina strebt gemäss dem kommunalen räumlichen Leitbild (KRL) an, die Einwoh-
nerzahl zu halten und längerfristig zu erhöhen. Dies ist absolut realistisch: Die
Einwohnerzahl blieb in den letzten 20 Jahren stabil im Bereich von 1400 - 1500
EW (Stand 2025: rund 1430 Einwohner). Zudem dient die Planung dazu, opti-
male Voraussetzungen für zusätzliche Erstwohner zu schaffen (konsequente
Baulandmobilisierung, gezielte Entwicklung von besonderen Potenzialflächen
wie Pros d’Islas und Punt Schlattain im Dorfzentrum, Wohnraumförderungsge-
setz Celerina, WRFG – vgl. auch Anhang F, Präsentation Gemeindeversamm-
lung und Beilage 1e Wohnraumförderungsgesetz).

– Perspektiven im Arbeitsplatzangebot: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen
und Vorhaben (z.B. mit Wohn-Gewerbezone Pros d’Islas, Projekt Punt Schlatt-
ain im Dorfzentrum, ein bis drei Hotelprojekte) muss in der Gemeinde mit ei-
nem zusätzlichen Arbeitsplatzangebot und folglich und in jedem Fall auch mit
einer damit einhergehenden steigenden Einwohnerzahl gerechnet werden.

– Neue Arbeitsformen im Allgemeinen: Die Corona-Pandemie hat der Digitali-
sierung Schub verliehen, der Trend zu ortsunabhängigem Arbeiten (Homeoffice)
wurde verstärkt. Die Erfahrungen zeigen, dass Leute zunehmend bereit sind, ih-
ren Wohnsitz (zumindest temporär) in eine alpine, gut mit dem öffentlichen Ver-
kehr (öV) erschlossene Umgebung mit breitem Freizeit- und Versorgungsange-
bot wie Celerina zu verlegen. Dies erhöht den Bedarf an Erst- und touristisch
bewirtschafteten Wohnungen.

– Inländischer Tourismus, Gute Erschliessung, Verdrängungseffekt: Die ge-
nerell gestiegene Nachfrage nach Ferien in den Schweizer Bergen erhöht den
Bedarf an bezahlbaren Wohnungen und an touristisch bewirtschafteten Woh-
nungen und damit an verfügbaren WMZ. Altrechtliche Wohnungen werden ver-
stärkt als Zweitwohnungssitze nachgefragt. Dies verdrängt Bewohner oder Mie-
ter und führt erfahrungsgemäss zu einem gewissen Bedarf an Ersatz-Erstwoh-
nungen. Die Entwicklungen werden letztlich durch die attraktive Lage und gute
Erschliessung mit öV und MIV begünstigt.

Die WMZ-Reserven entsprechen somit den Vorgaben. Zu beachten bleibt weiter,
dass die rund 3.1 ha effektiv bebaubaren Bauzonenreserven (WMZ) innerhalb des
weitgehend erschlossenen und überbauten Gebietes liegen. Es handelt sich mit ei-
ner Ausnahme der gemeindeeigenen Parz. 615 um Baulücken innerhalb der Wohn-
quartiere (siehe Anhang A). Die Auszonung von Baulücken im Siedlungskörper leis-
tet keinen Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach innen. Die baureife Parz. 615
dient demgegenüber der Realisierung von dringend benötigtem bezahlbarem Wohn-
raum (die Parzelle gehört der Gemeinde) und ermöglicht einen langfristigen Sied-
lungsabschluss an westlichen Dorfeingang. Für diese Grundstücke werden schliess-
lich Massnahmen zur Sicherung der Verfügbarkeit getroffen (vgl. Kap. 6).
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5 Konzepte zu einzelnen Zonen / Gebieten

5.1 Abgrenzung Dorfzone / Dorferweiterungszone A und B
Die Dorfzone dient dem Erhalt von Siedlungsstruktur, Bausubstanz und Freiräumen
in den historischen Dorfteilen und wird neu auf diese Gebiete beschränkt. Angren-
zende Gebiete, die neu nicht mehr in der Dorfzone liegen, werden grundsätzlich je
nach zentraler Lage der Dorferweiterungszone A, die bisherigen Dorferweiterungs-
zonen der Dorferweiterungszone B zugewiesen, die mit einer Ausnützungsziffer von
1.2 resp. 0.9 und drei Vollgeschossen eine relativ dichte Bebauung für Wohn- und
Arbeitszwecke erlaubt.

Neue Zentrumszonen (z.B. Punt Schlattain) und Grundstücke an Randlagen werden
oder bleiben der Dorferweiterungszone DE B (Siedlungsrandgestaltung) zugewie-
sen.

5.2 Bereitstellung von Arbeitsgebieten
Im Gebiet Charöts werden die bisherigen Wohn-Gewerbezonen der Gewerbezone
zugewiesen. Dies erfolgt teils aufgrund der effektiven gewerblichen Nutzung bzw.
im Gebiet Charöts auch aufgrund der angrenzenden Gewerbezonen und der für ge-
werbliche Nutzungen geeigneten Lage. Mit der eindeutigen Zuweisung zur Gewer-
bezone wird vermieden, dass das Gewerbe weiter durch die Wohnnutzung ver-
drängt wird.

Neue Entwicklungsmöglichkeiten für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe bietet
zudem die neue und sehr gut erschlossene Wohn-Gewerbezone Pros d’Islas (rund
6'300 m2). Die Pflichtanteil an gewerblicher Nutzung beträgt mind. 30 % bis max.
40 % der anrechenbaren Geschossfläche bei einer Ausnützungsziffer AZ von 0.8
(vgl. Art. 32 Abs. 1 Baugesetz). Lage und Ausdehnung sowie die Gestaltung der
Bauten samt unterirdische Parkierung und Aussenräume werden im Rahmen einer
nachfolgenden Quartierplanung (gemäss Quartierplanpflicht im Zonenplan) nach
den Zielsetzungen von Art. 32 Abs. 3 Baugesetz konkret bestimmt und festgelegt.

5.3 Standorte für Beherbergungsbetriebe
Celerina hat in den letzten Jahrzehnten viele Beherbergungsbetriebe verloren. Die
Gemeinde beabsichtigt, zusätzliche Beherbergungsbetriebe anzusiedeln, um die
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Gästefrequenzen zu erhöhen und damit die touristische und wirtschaftliche Ent-
wicklung zu fördern.

Für die Planung und Entwicklung von neuen Hotelstandorten wählt die Gemeinde
ein Vorgehen in zwei Varianten:

In einem ersten Schritt wird im Rahmen der Gesamtrevision auf Grundlage von
umsetzungsreifen Studien und konkreten Richtprojektierungen der benötigte
Standort Cresta Palace planerisch gesichert. Damit werden die Bewilligungsvoraus-
setzungen geschaffen (Ausscheidung Hotelzone, massgeschneiderte Umsetzung
der Projektinhalte in den Gestaltungs- und Erschliessungsplänen). Für diesen
Standort kann anschliessend die Bauprojektierung und Baueingabe erfolgen, womit
eine Projektrealisierung kurz- bis mittelfristig ermöglicht wird.

In einem zweiten Schritt werden für die übrigen Standorte die Rahmenbedingun-
gen für entsprechende nachgelagerte Folgeplanungen geschaffen. Dies umfasst ei-
nerseits den Standort Sur Crasta Pradè, für diesen zunächst in der Gesamtrevision
die lagegeeigneten Rahmenbedingungen für eine Folgeplanung geschaffen werden.
Anschliessend kann im Rahmen einer zusätzlichen projektbezogenen Arealplanung
Lage und Ausdehnung sowie die konkrete Gestaltung der Hotelbauten samt unterir-
dische Parkierung und Aussenräume bestimmt werden.
Andererseits betrifft dieses Vorgehen den Standort Pradè der Bergbahnen mit zu-
sätzlich geplanter unterirdischer Parkierungsanlage. Für diesen Standort werden
die Voraussetzungen für eine nachfolgende projektbezogene Teilrevision geschaf-
fen. Die derzeitigen Planungsinhalte werden im Wesentlichen belassen (Art. 119
Baugesetz). Dieses Vorgehen erlaubt es, zeitnah und separat zur Gesamtrevisions-
vorlage eine projektbezogene Nutzungsplanung durchzuführen, wobei sämtlich vom
Perimeter erfassten derzeitigen Festlegungen überprüft und ans Projekt angepasst
neuangeordnet werden können (vgl. in den Nutzungsplänen und im Baugesetz).

Damit schafft die Gemeinde projektabhängig für die Investoren die nötige Planungs-
sicherheit und ermöglicht die Gesamtrevisionsvorlage von derzeit noch überarbei-
tungserforderlichen Projekten zu befreien. Für die Hotelzonen Cresta Palace und
Sur Crasta Pradè werden folgende konkreten Festlegungen getroffen:

1)  Hotelzone Cresta Palace (Erweiterung)
Das Areal des Hotels Cresta Palace liegt heute in der Wohnzone A. Der Bereich
des bestehenden Hotels wird mit Rücksicht auf die historische Grossanlage der
Dorfzone ohne Ausnützungsziffer zugewiesen (Art. 27 Baugesetz). Umbauten,
Wiederaufbauten sowie Ersatzbauten sind – im Gegensatz zur den heutigen Vor-
gaben in der Wohnzone – ohne Rücksicht auf die Vorschriften der Regelbau-
weise (Ausnützungsziffer, Gebäudeabmessungen, Abstandsvorschriften) mög-
lich. Im Bereich der geplanten Erweiterungsneubauten wird demgegenüber eine
auf das Richtprojekt abgestimmte Hotelzone (Art. 34 Baugesetz) festgelegt samt
projektbezogener Umsetzung der Projektgrundlagen im Generellen
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Gestaltungsplan (GGP) resp. im Generellen Erschliessungsplan (GEP). Zum
Zweck der Erhaltung und Freihaltung des bestehenden «Snowli Kids Village»
(Snowli Park) wird ein entsprechender Gestaltungsbereich im GGP ausgewiesen.
Der Snowli Park an der bestehenden Lage nahe der Talstation der Bergbahnen
ist eine einzigartige und unverzichtbare touristische Infrastruktur für den Touris-
musort Celerina, an deren Erhaltung ein sehr hohes öffentliches Interesse be-
steht. Die Nutzung wird zusätzlich mittels Dienstbarkeit gesichert.

Abb. 5: Auszug Zonenplan und GGP.

Die nach der erste Mitwirkungsvorlage vorgenommenen Änderungen aufgrund des
redimensionierten Projekts (Studie Tilla Theus) umfassen (stichwortartig):

Zonenplan
р Dorfzone und Hotelzone Cresta Palace (HZP), an den aktuellen Projekt-

stand angepasst
р Keine Arealplanpflicht (in Plan gelöscht) – eine Baueingabe kann auf Basis

der Planung direkt in einem Baubewilligungsverfahren behandelt werden

Genereller Gestaltungsplan
р Übernahme Bezeichnung des Hotels von kulturhistorischer Bedeutung

(wie bisher)
р Minimale Anpassung Bereich Parklandschaft Mitte
р Freihaltebereich, an den aktuellen Projektstand angepasst
р Festlegung Baubereich Zweitwohnungen (zwei solitäre Bauten) mit Projek-

tierungsspielraum, und direkt zugewiesen: max. Höhenkote, max. First-
höhe, max. Höhe Firstlinie

р Festlegung Baubereich touristisch bewirtschaftete Zweitwohnungen (Rie-
gelbau Nord) mit Projektierungsspielraum, und direkt zugewiesen: max.
Höhenkoten, max. Firsthöhe, max. Höhe Firstlinie

р Festlegung Baubereich Zwischenbau, Begegnungszone Gastronomie mit
Projektierungsspielraum, und direkt zugewiesen: max. Höhenkoten, max.
Firsthöhe, max. Höhe Firstlinie

р Festlegung Bereich unterirdische Bauten mit Projektierungsspielraum

Projektbezogene Nutzungsplanung
im Rahmen Gesamtrevision
- Nutzungsart: Touristische Beherbergung

Gastronomie, SPA, und mit wenigen
Zweitwohnungen (zur Querfinanzierung)

- Max. Ausnützung AZ: 0.8 (oberirdisch)
- Ausscheidung Bau- und Nutzungsbereiche
- Fassadenhöhen: max. 16.0, 14.0, 7.5 m
- Drei max. Höhenkoten pro Bereich
- Parkierung / Zufahrt / öffentlicher Fussweg

durch das Areal
- Sicherung Snowli Kids Village (Snowli Park)
- Sicherung Freiraum (Parkgestaltung)

Auf dieser Basis kann eine Baueingabe vorge-
nommen werden.

Hotelzone

Hotel Cresta Palace
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р Festlegung Aussenbereich SPA mit Projektierungsspielraum
р Festlegung Nutzungsbereich Sport (Winternutzung Snowly Park wird zu-

sätzlich mittels Dienstbarkeit abgesichert)

Genereller Erschliessungsplan Verkehr
р Anpassung Anschlusspunkt (Pfeil) für den Zugang zur Tiefgarage
р Übernahme Signet unterirdische Parkierungsanlage (wie bisher)
р Anpassung Fusswegführung durch das Areal gemäss Projektstand

Baugesetz
р Angepasste AZ betr. Hotelzone ans Projekt: Neu AZ 0.8 (umfasst Spielraum

um AZ 0.1, gemäss Projektstand wird derzeit eine AZ von knapp 0.7 konsu-
miert). Zu beachten diesbezüglich ist zudem Art. 21 zur Anwendung der AZ:
Gemäss Abs. 3 sind unterirdische Nutzungen (HNF) von Hotelbetrieben bis
+50% der AZ erlaubt (Zuschlagsmöglichkeit seitens Baubehörde)

р Festlegung Grenzabstände von 2.5 m, übrige Regelbauweise gemäss GGP
(siehe oben die erwähnten Festlegungen)

р Übernahme der Zweckbestimmungen zur Hotelzone inkl. Regelungen betr.
strukturierte Betriebe und bewirtschaftete Wohnungen gemäss Zweitwoh-
nungsgesetz (ZWG), kalte, d.h. unbewirtschaftete Zweitwohnungen sind
zwecks Querfinanzierung erlaubt (Art. 34 Abs. 4 BauG)

р Bisherige Quartierplanpflicht ist aufgehoben (Art. 34 Abs. 4 BauG)
р Im Freihaltebereich innerhalb Hotelzone können Bauten und Anlagen der

Gartenraumgestaltung wie Pavillons, Sitzplätze, Kunstobjekte etc. sowie
eine geringe Anzahl Kurzzeit-PPs realisiert werden (Art. 49 Abs. 3 BauG)

Grundlagen
р Für Zufahrt und Tiefgarage liegt ein Lärmschutznachweis vor. Der Bericht

liegt bei (vgl. Beilage 5b).

2)  Hotelzone C: Gebiet Fuolla / Sur Crasta Pradè
Auf dem Areal «Fuolla / Sur Crasta Pradè» wird für die geplante mittelgrosse
Hotelanlage ebenfalls eine Hotelzone (Art. 33 Baugesetz) ausgeschieden. Der
Standort liegt etwas peripher, jedoch in guter Reichweite der Bergbahnen und
Skipisten. Die Parkierung erfolgt unterirdisch, zudem ist eine Unterführung unter
dem RhB-Geleise als direkte Verbindung zur Talstation der Bergbahnen geplant
(Festlegungen im GEP). Bei dieser Hotelzone handelt es sich um eine befristete
Neueinzonung. Innerhalb von 1.5 Jahren seit Rechtskraft der Einzonung ist die
projektbezogene Arealplanung der Gemeinde vorzulegen. Die planmässige Über-
bauung hat innert 5 Jahren seit Rechtskraft des Arealplans zu erfolgen. Andern-
falls fällt die Hotelzone entschädigungslos dahin (Art. 34 Abs. 5 Baugesetz). In
diesem Fall würde die Fläche wiederum der Zone übriges Gemeindegebiet
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(Nichtbauzone) zugehören. Es erfolgten keine Änderungen zur ersten Mitwir-
kungsvorlage.

Abb. 6: Auszug Zonenplan und GEP (vgl. auch Konzeptübersicht S. 22-23, Beilage 2a).

Mit obigen planerischen Festlegungen in den Planungsmitteln im Rahmen der Ge-
samtrevision können die evaluierten Hotelstandorte hinsichtlich des aktuellen Pro-
jektstands ausreichend abgesichert und zugleich die Voraussetzungen für eine qua-
litätssichernde Folgeplanung im Verlauf des weiteren Projektierungsprozesses ge-
schaffen werden.

5.4 Umsetzung Projektwettbewerb «Gestaltung Dorfzentrum»
Ziel des langfristig angelegten Projekts «Gestaltung Dorfzentrum» ist es, ein leben-
diges, attraktives Dorfzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Als Grund-
lage wurde dazu von September 2018 bis Januar 2019 ein Projektwettbewerb
durchgeführt. Im Juni 2019 wurde das siegreiche Projekt «La Diagonela» der Bevöl-
kerung vorgestellt, die im Juni 2020 entsprechende Projektierungskredite in einer
Urnenabstimmung genehmigte (vgl. nachstehend). Die vorliegende Gesamtrevision
schafft die nutzungsplanerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts
mit folgenden Bestandteilen:

– Strassenraum: Der Strassenraum der Via Maistra (Zentrumsachse) sowie der
Via da la Staziun (Zutrittsachse) werden einheitlich gestaltet mit dem Ziel, eine
hohe Aufenthaltsqualität und Sicherheit für Fussgänger herzustellen.

– Parklandschaft: Der öffentliche Raum in den Bereichen Punt Schlattain und
Sportzentrum wird als Parklandschaft ausgestaltet. Diagonal durch die Dorf-
mitte verläuft ein neuer Parkweg («La Diagonela»), der im Winter teils auch als
Loipe genutzt wird. Im Generellen Gestaltungsplan (GGP) wird eine entspre-
chende «Parklandschaft Mitte» und z.B. im Gebiet Grevas/Clos auf unbebauten

Konzept 1. Stufe (Standortsicherung im Rah-
men Gesamtrevision, aufgrund Richtprojekt)
- Nutzungsart: Touristische Beherbergung

(befristete Einzonung)
- Max. Ausnützung AZ: 1.0 (oberirdisch)
- Max. mittlere Fassadenhöhe: 12.5 m

(ohne Abgrabung, mit Abgrabung höher)
- Parkierung / Zufahrten / Gleisunterführung
- Sicherung Gewässerraum / Fussweg
- Sicherung Reservebaugebiet (ZkbN)
- Pflicht projektbezogene Arealplanung

(nach Art. 46 KRG)

Konzept 2. Stufe (projektbezogener Arealplan,
innert 1.5 Jahren seit Rechtskraft der Zone)
- Arealplan (AP)
- Vorschriften zum AP
Auf Grundlage des Arealplans kann eine Bau-
eingabe erfolgen

Hotelzone C
(befristet)

Pflicht
Folgeplanung

Gewässerraum

Reservegebiet

Unterführung

Fussweg
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Parzellenteilen ein Freihaltebereich festgelegt, um den Parkcharakter zu erhal-
ten. Im Generellen Erschliessungsplan werden die entsprechend geplanten
Langsamverkehrsverbindungen und Langlaufloipen festgelegt.

– Tiefgarage: Standort und Grösse der vorgesehenen Tiefgarage sind im Ver-
kehrs- und Parkierungskonzept der Gemeinde Celerina begründet und werden
im Generellen Erschliessungsplan (GEP) entsprechend als geplante Anlage auf-
genommen. Für die Zufahrt und die Tiefgarage liegt ein Lärmschutznachweis
vor (vgl. Beilage 5a).

– Gebäude: Vorgesehen sind ein Pavillon für Café/Restaurant, ein Langlaufzent-
rum und Feuerwehrdepot entlang der Via da la Staziun und Hochbauten z.B. für
Alterswohnungen oder gewerbliche Nutzungen. Die Gebäude sollen teilweise
durch die Gemeinde, teilweise aber auch durch private Investoren wie z.B. Pen-
sionskassen realisiert werden. Im Zonenplan werden gemäss den geplanten
Nutzungen Umzonungen der bisherigen Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen (ZöBA) vorgenommen. Die für Hochbauten vorgesehenen Areale werden
neu der Dorferweiterungszone B und die für die Parklandschaft und Erschlies-
sung geplanten Bereiche der Zone für öffentliche Anlagen (ZöA) zugewiesen.

Abb. 7: Auszug aktueller Projektstand

5.5 Entwicklung Bahnhof Celerina, Gleisverschiebung
Die Rhätische Bahn (RhB) plant den Um- und Ausbau des Bahnhofs Celerina mit
neuem Bahnhofgebäude und Platzgestaltung sowie einer Perron-Verlängerung mit
neuer Personenunterführung. Bislang war gestützt auf ein Richtprojekt der RhB eine
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Bahnhofszone (Bauzone) im Zonenplan ausgeschieden mit entsprechendem Baube-
reich für das Bahnhofgebäude sowie diversen Anordnungen zur Platzgestaltung,
Parkierung und Strassenführung (Festlegungen im GGP und GEP). Das Projekt muss
indes überarbeitet werden. Analog zur Hotelzone Pradè der Bergbahnen werden zu-
nächst die Voraussetzungen für eine nachfolgende projektbezogene Teilrevision ge-
schaffen. Die derzeitigen Planungsinhalte werden im Wesentlichen belassen (Art.
119 Baugesetz). Dieses Vorgehen erlaubt es, zeitnah und separat zur Gesamtrevisi-
onsvorlage auf ein angepasstes Richtprojekt eine projektbezogene Nutzungspla-
nung durchzuführen (vgl. in den Nutzungsplänen und im Baugesetz).

Bereits umgesetzt wird die neue Linienführung des Bahnübergangs Giassa da las
Barrieras anhand der aktuellen Gleisverschiebungsvariante der RhB.

Abb.: Auszug aktuelle Gleisverschiebungsvariante der RhB, neuer Bahnübergang

Die gesamte aktuelle Gleisverschiebungsvariante der RhB wird der Information hal-
ber hier abgebildet. Die Umsetzung bildet Bestandteil der Nachfolgerevision.

Abb.: Auszug aktuelle Gleisverschiebungsvariante der RhB, gesamter Planausschnitt
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5.6 Rückbau ARA Staz und Neunutzung als Überlaufparkplatz
Die ARA Staz wird 2022 durch eine neue, regionale ARA in S-chanf ersetzt und in
der Folge zurückgebaut. Gemäss Zielsetzung des KRL wird beim Standort der heuti-
gen ARA Staz ein Überlaufparkplatz für die touristische Hochsaison bereitgestellt.
Entsprechend der vorgesehenen Nutzung wird das Areal im Bereich des geplanten
Überlaufparkplatzes im Zonenplan neu der Zone übriges Gemeindegebiet zugewie-
sen (heute: ZöBA) und im GEP als geplante Parkierungsfläche für Tagestouristen
(Hochbetrieb) festgelegt. Im Gegenzug soll die Parkierung entlang der Via San Gian
gemäss Verkehrs- und Parkierungskonzept aufgehoben werden, wodurch das Land-
schaftsbild deutlich aufgewertet werden kann.

6 Förderung der Siedlungsentwicklung nach Innen

6.1 Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven
Das eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG, Art. 15 und 15a) sowie der kanto-
nale Richtplan (Kap. 5.2.2) weisen die Gemeinden an, Massnahmen zur Mobilisie-
rung bzw. zur Förderung der Verfügbarkeit der inneren Nutzungsreserven zu treffen.

In der Gemeinde Celerina bestehen Nutzungsreserven in Form von unüberbauten
Bauzonen, die aus verschiedenen Gründen nicht verfügbar sind bzw. gehortet wer-
den. Im Rahmen der vorliegenden Revision ist daher eine gesetzliche Sicherung der
Baulandverfügbarkeit gemäss dem kantonalen Raumplanungsgesetz vorgesehen
(Überbauungsfrist). Es handelt sich dabei um eine Bauverpflichtung gemäss Art.
19c und 19g KRG. Der Regelung unterstehen grundsätzlich sämtliche eigenständig
überbaubaren Parzellen bzw. Parzellenteile ab einer Grösse von rund 500 m2. Wer-
den solche Flächen nicht innerhalb der baugesetzlichen Frist von acht Jahren über-
baut und besteht eine Nachfrage nach Bauland, kann die Gemeinde (sie muss nicht)
die entsprechenden Flächen zum vollen Verkehrswert übernehmen und Bauwilligen
zwecks Überbauung zur Verfügung stellen (Art. 19d KRG). Eine solche allfällige
Übernahme von Bauland setzt in jedem Fall das Vorliegen eines Bedarfs und die Ab-
wägung zwischen den privaten Interessen und dem öffentlichen Interesse an einer
Übernahme voraus. Im Weiteren ist im konkreten Fall zu prüfen, ob keine milderen
Massnahmen in Frage kommen. Solange die Gemeinde eigenes Bauland besitzt,
schliesst sich eine Ausübung des Kaufrechts aus. Die von der Regelung betroffenen
Flächen sind im Zonenplan bezeichnet.

Weitere Ausführungen hierzu siehe in Anhang E, in der Auswertungstabelle zur 2.
Mitwirkungsauflage Anhang D, Ziffer 13, oder in der beiliegenden Aktennotiz i.S. Er-
läuterung der Bauverpflichtung.

6.2 Moderate Erhöhung der Ausnützungsziffern
Die Ausnützungsziffern der einzelnen Bauzonen wurden mit Ausnahme der Wohn-
zone C moderat um rund + 30% erhöht. Dies erfolgt einerseits zur Kompensation
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der geänderten Definition der anrechenbaren Geschossflächen (vgl. Kap. 10.3), an-
dererseits zur Gewährleistung einer erhöhten baulichen Nutzung.

6.3 Reduktion der Grenzabstände
Im bisherigen Baugesetz sind die einzuhaltenden Grenzabstände in Abhängigkeit
der Gebäudehöhen bestimmt. Neu werden die Grenzabstände für jede Zone einheit-
lich fixiert und reduziert, da die bisherigen Grenzabstände eine potenzielle Verdich-
tung behindern und als gesetzeswidrig angesehen werden müssen. Dies verbessert
schliesslich die mögliche bauliche Ausnützung der Grundstücke.

6.4 Sicherstellen von Mindestdichten
Die Sicherstellung einer haushälterischen Bodennutzung ist ein zentrales Anliegen
des Raumplanungsgesetzes. Der Kantonale Richtplan Siedlung fordert die Festle-
gung von Mindestdichten. Im Baugesetz wird eine Bestimmung aufgenommen, wo-
nach bei Neubauten und wesentlichen Erweiterungen mindestens 80 % der zulässi-
gen Ausnützungsziffer gemäss Zonenschema auszuschöpfen ist (Art. 22 Bauge-
setz). Kann die Minimalausnützung nicht erreicht werden, hat die Bauherrschaft
konkret aufzuzeigen, wie die restliche Ausnützung optimal und sinnvoll realisiert
werden kann. Für die Gebiete mit Quartierplanpflicht sind im Baugesetz spezifische
Zielsetzungen enthalten. Gemäss diesen ist im Rahmen der Quartierplanung nach-
zuweisen, wie eine optimale Realisierung der zulässigen baulichen Nutzung gewähr-
leistet wird. Die Gemeinde verfügt damit über zwei wichtige Instrumente, um eine
haushälterische Bodennutzung zu gewährleisten bzw. diese einfordern zu können.

6.5 Abschöpfung planungsbedingter Vorteile (Mehrwertabgabe)
Die Abschöpfung planungsbedingter Vorteile hat zum Ziel, erhebliche Mehrwerte,
welche als Folge von Planungsmassnahmen entstehen, durch die öffentliche Hand
im Sinne eines Lasten-Nutzen-Ausgleichs angemessen abzuschöpfen (Art. 5 RPG,
Art. 19i ff. KRG). Dies ist v.a. bei erhöhter Ausnützungs- und Ertragsmöglichkeit, die
einerseits erhebliche Mehrwerte für den Privaten zur Folge haben und andererseits
auch hohe Kosten für die Allgemeinheit (Erschliessung, Ver- und Entsorgung etc.)
verursachen, der Fall.

Gemäss kantonalem Raumplanungsgesetz (KRG) unterliegen Einzonungen zwingend
einer Mehrwertabgabe von 30 %. Die Gemeinden können diesen Abgabesatz erhö-
hen und bei Nutzungen von besonderem öffentlichen Interesse auf bis zu 20 % re-
duzieren und weitere Abgabetatbestände festlegen. Die Gemeinde sieht im Bauge-
setz folgende Regelung bzw. folgende Abgabesätze vor:

– Einzonungen: 30 % des Mehrwerts (Ausnahme: bei Einzonungen in eine Hotel-
zone 20 %, da von besonderem öffentlichen Interesse)

– Umzonungen: 30 % des Mehrwerts (Ausnahme: bei Umzonungen in eine Hotel-
zone keine Mehrwertabgabe, da von besonderem öffentlichen Interesse)
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– Aufzonungen (Erhöhung des Nutzungsmasses): 30 % des Mehrwertes bei Erhö-
hung des Nutzungsmasses um mehr als 50 % der bisherigen Ausnützungsziffer.
In der vorliegenden Revision liegen sämtliche Aufzonungen (Erhöhung der AZ)
unterhalb des diesbezüglichen Abgabetatbetands.

Nach Art. 19i Abs. 5 KRG wird keine Abgabe erhoben bei Planungsmassnahmen,
deren Zweck unmittelbar in der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe be-
steht. Ebenfalls sind Mehrwerte von weniger als 20‘000 Franken pro Grundstück
von der Abgabepflicht ausgenommen (Art. 19i Abs. 6 KRG). Die Grundstücke mit
eingezonter ZöA oder ZöBA (Bahnhof, zwecks Energieversorgung, Werkhof) werden
entsprechend von der Mehrwertabgabe befreit, ebenfalls Kleinsteinzonungen von
wenigen m2 sowie die systembedingten Aufzonungen infolge Anpassung der Aus-
nützungsziffer gemäss Modell Art. 37a KRVO (kantonal vereinheitlichte Ausnüt-
zungsziffer).

Voraussichtlich sind folgende Grundstücke von der Mehrwertabgabe betroffen:

Planungs-
massnahme

Zone von / in Voraussichtlich betroffene
Grundstücke

Einzonungen Übriges Gemeindegebiet in Dorfzone 18, 173, 174, 175, 903

Übriges Gemeindegebiet in Dorferweiterungszone B 658, 659, 660, 661, 690

Übriges Gemeindegebiet in Wohnzone A 96, 97, 101, 294, 327, 331,
515, 610, 642, 680, 681, 682,
695, 728, 783, 831, 919

Übriges Gemeindegebiet in Wohnzone B 533, 558, 568, 575, 620, 629,
643, 679, 692, 744

Übriges Gemeindegebiet in Wohnzone C 550

Übriges Gemeindegebiet in Wohn-Gewerbezone Pros d’Islas 843

Übriges Gemeindegebiet in Hotelzone 11

Landwirtschaftszone in Gewerbezone 441

Freihaltezone in Sportzone 72

Umzonungen  ZöBA in Dorfzone 157

ZöBA in Dorferweiterungszone B 182

ZöBA in Wohnzone A 919

ZöBA in Gewerbezone 441, 946

Tab. 1: Voraussichtlich mehrwertabgabepflichtige Planungsmassnahmen

Abgabepflichtig sind die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Planungsmassnahme (Art. 19i Abs. 3 KRG). Die Mehr-
wertabgabe wird von der Gemeinde unmittelbar nach Rechtskraft der Planungs-
massnahme mit separater Verfügung veranlagt. Dabei wird die Mehrwertabgabe
aufgrund folgender Kriterien zu bemessen sein: Der Mehrwert entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Verkehrswert des eingezonten, umgezonten oder aufgezonten
Landes ohne und mit Planungsmassnahmen im Zeitpunkt des Inkrafttretens
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derselben. Der Mehrwert wird nach anerkannten Methoden vom kantonalen Amt
für Immobilienbewertung (AIB) auf Kosten der Gemeinde in einem Bewertungsgut-
achten bestimmt (Art. 19k KRG). Vom so bestimmten Mehrwert sind gemäss fest-
gelegter Abgabehöhe (30 % / 20 % bei Einzonungen von Hotelzonen) die Mehr-
wertabgabe geschuldet. Gegen die nach Rechtskraft der Planungsmassnahme zu
erlassende Veranlagungsverfügung steht den betroffenen Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümern ein Rechtsmittel offen. Die Mehrwertabgabe wird bei der
Überbauung oder Veräusserung des Grundstücks fällig (Art. 19n KRG).

Von den Mehrwertabgaben aufgrund von Einzonungen sind 75 % dem kantonalen
Fond zuzuweisen, die übrigen 25 % verbleiben der Gemeinde. Die Mehrwertabgaben
aufgrund von Um- oder Aufzonungen verbleiben vollumfänglich bei der Gemeinde.

7 Konzept Gestaltung

7.1 Ortsbildschutz
Die Ortskerne von Celerina und Crasta sind im kantonalen Richtplan als historische
Ortskerne festgelegt (Koordinationsstand: Zwischenergebnis). Das Ortsbild von Ce-
lerina ist zudem von kantonaler Bedeutung gemäss Inventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Die historischen Dorfkerne sind identitätsstiftend
und für die Siedlungs- / Lebensqualität sowie wie auch für die touristische Attrakti-
vität der Gemeinde sehr wichtig.

Die bisherige Ortsplanung enthält verschiedene, zu überprüfende Schutz- und Erhal-
tungsfestlegungen: im GGP mit geschützten und erhaltenswerten Bauten und Bau-
gruppen, Baugestaltungslinien und Bereichen mit Hochbauverbot sowie im Bauge-
setz mit entsprechenden Gestaltungsvorschriften. Die Abgrenzung der Dorfzone
stimmt dabei nicht mit der tatsächlichen historischen Siedlung überein.

Grundlage für die Überarbeitung von GGP und baugesetzlichen Bestimmungen bil-
det eine im 2020 durchgeführte, vereinfachte Bestandesaufnahme der historischen
Siedlung (insbesondere Gebäude, Freiräume, Elemente der Ausstattung) der beiden
Ortsteile Celerina und Cresta (vgl. Beilage 4). Im Rahmen der vorliegenden Gesamt-
revision ist folgendes Schutzkonzept vorgesehen:

– Begrenzung der Dorfzone (mit Gestaltungsvorschriften) auf die historische
Siedlung (Kap. 7.2)

– Bezeichnung der Bauten von kulturhistorischer Bedeutung (Kap. 7.3)

– Freihaltung wichtiger, siedlungsgliedernder Grün- und Freiräume (Kap. 7.4)

– Bezeichnung Parklandschaft Mitte (Kap. 7.5)
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7.2 Dorfzone im Bereich der historischen Siedlung
Als historisch Siedlungsteile gelten primär die klassischen Gruppen von Engadiner-
häusern, welche vorwiegend im 16. -18. Jh. entstanden sind. Dazu gehören auch
einzelne wertvolle und gut erhaltene herrschaftliche Gebäude am Rand der Engadi-
nerhaussiedlungen, welche im 19. und anfangs des 20. Jh. entstanden sind.

Die Dorfzone enthält Gestaltungsvorschriften zu Gunsten der Erhaltung des Ortsbil-
der und wird entsprechend auf die tatsächliche historische Bebauung begrenzt. In
der Dorfzone ist der Charakter der bestehenden Siedlung zu erhalten. Funktionell,
hygienisch und ästhetisch unbefriedigende Bauten oder Bauteile sind nach Möglich-
keit zu sanieren. Dabei ist anzustreben, die Dorfzone baulich und funktionell zu ei-
nem attraktiven Ort auszubauen. An die Dorf- schliesst die Dorferweiterungszone A
und B an, wo sich Neubauten, wesentliche Umbauten und Erweiterungen harmo-
nisch in die umliegende Bebauung einfügen müssen.

7.3 Bauten von kulturhistorischer Bedeutung
Als Bauten von kulturhistorischer Bedeutung bezeichnet der GGP Bauten mit histo-
rischen Wurzeln, die für die Identität des Ortes von Bedeutung sind. Auf die bishe-
rige Unterscheidung zwischen geschützten und erhaltenswerten Bauten wird ver-
zichtet. Bauten von kulturhistorischer Bedeutung dürfen gemäss baugesetzlicher
Bestimmung weder abgebrochen noch ausgekernt werden. Das Baugesetz bezeich-
net zudem bestehende traditionelle Pflästerungen und Einfriedungen als zu erhal-
tende Gestaltungsobjekte. Als Grundlage vgl. dazu Beilage 4 (Bestandesaufnahme
historische Siedlung).

7.4 Freiräume und Grünflächen
Innerhalb der dicht bebauten Kerne der Ortsteile Celerina und Crasta bestehen ver-
schiedene Freiräume sowie Grünflächen, welche für die Ortsbild- und Wohnqualität
von besonderer Bedeutung sind. Wichtige Freiräume und Grünflächen werden im
GGP als Freihaltebereiche mit Hochbauverbot bezeichnet. Als Grundlage vgl. dazu
Beilage 4 (Bestandesaufnahme historische Siedlung).

7.5 Bezeichnung Parklandschaft Mitte
Gemäss Zielsetzung des KRL ist der ehemals ausgedehnte und mittlerweile punktu-
ell überbaute Freiraum zwischen den historischen Ortsteilen Celerina und Crasta in
seinem Parkcharakter zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Umsetzung erfolgt
im GGP über die Bezeichnung der Parklandschaft Mitte, in der ausserhalb der Frei-
haltebereiche einzelne kompakte Hochbauten zulässig sind, solange der durchge-
hende Charakter der Parklandschaft erhalten bleibt. Im GEP sind zu erhaltende bzw.
geplante Fusswege festgelegt, um eine durchgängige Begehbarkeit der Parkland-
schaft zu ermöglichen.
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8 Nichtbauzonen, Natur- und Landschaftsschutz

8.1 Landschaftsschutz
Das im Bundesinventar Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) enthaltene Objekt
«Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe» sowie die im kantonalen bzw.
regionalen Richtplan festgelegten Landschaftsschutzgebiete sind in der Ortspla-
nung über Landschaftsschutzgebiete umgesetzt. Im Rahmen der vorliegenden Ge-
samtrevision erfolgt im Bereich Clos bzw. entlang des Inns eine leichte Erweiterung
der Landschaftsschutzzone.

Weiter sind im regionalen Richtplan Kulturlandschaften mit besonderer Bewirtschaf-
tung (Terrassenlandschaften) bezeichnet. Diese Terrassenlandschaften sind durch
Landschaftsschutzzonen abgedeckt, soweit sie nicht in der Wintersportzone liegen.

8.2 Biotope und Moorlandschaft von nationaler Bedeutung
Gemäss Vorgaben von Bund und Kanton sind für die Moorlandschaft von nationaler
Bedeutung ML 45 God da Staz / Stazerwald der genaue Grenzverlauf sowie konkre-
tisierte Schutzziele festzulegen. Im Zonenplan wird auf Basis des Grundlagenbe-
richts des kantonalen Amts für Natur und Umwelt (ANU) die entsprechende «Land-
schaftsschutzzone Moorlandschaft» bezeichnet. Die Schutzziele werden parallel zur
Gesamtrevision konkretisiert und in einem Reglement festgelegt, das durch die Ge-
meindeversammlung zu erlassen ist.

Die Festlegung der Biotope in der Moorlandschaft von nationaler Bedeutung Stazer-
wald erfolgte in Absprache mit dem ANU, so beim Lej da Staz sowie im Gebiet Flur
Belvair mit im Vergleich zum kantonalen Biotopinventar angepassten Moorumrissen
und einer zusätzlichen Trockenwiese. Die weiteren Hoch- und Flachmoore sowie
Auen, Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und -weiden wie auch die Naturob-
jekte Champagnatscha und Funtanella wurden auf Grundlage des rechtsgültigen
kantonalen Biotopinventars (Stand: 2021) in Form von Naturschutz-, Trockenstand-
ort- und Landschaftsschutzzonen in die Ortsplanung überführt.

Bei den Biotopen sowie auch bei den Moorlandschaften von nationaler Bedeutung
ist zu beachten, dass mit der Zonenfestlegung (Naturschutzzone, Trockenstandorts-
zone, Schutzzone Moorlandschaft etc.) die genaue Abgrenzung der Objekte gemäss
Art. 3 - 5 der Biotopschutzverordnungen des Bundes im Rahmen der Gesamtrevi-
sion erfolgt. In der Publikation zur ersten Mitwirkungsauflage wurde daher darauf
hingewiesen, dass mit der Mitwirkungsauflage der Revision nach Art. 13 KRVO
gleichzeitig auch die Anhörung zur genauen Abgrenzung der auf Gemeindegebiet in-
ventarisierten Biotope von nationaler Bedeutung durchgeführt worden ist (gemäss
Festlegungen in den Zonenplänen 1:2'000 und 1:10'000).

Die erste Mitwirkungsauflage wurde ausdrücklich auch als Anhörung im Sinne von
Art. 4 der Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von natio-
naler Bedeutung (Trockenwiesenverordnung, TwwV), Art. 3 der Verordnung über
den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung), Art.
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3 der Verordnung über den Schutz der Auen von nationaler Bedeutung (Auenverord-
nung) und Art. 5 der Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von
nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete-Verordnung) durchgeführt.

Personen, die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen können, konnten beim Amt
für Natur und Umwelt eine Sachverhaltsüberprüfung zur Abgrenzung eines Biotops
von nationaler Bedeutung resp. zur Zugehörigkeit eines Grundstücks zu einem nati-
onalen Objekt beantragen sowie eine förmliche Feststellungsverfügung verlangen.
Solche Anträge sind ausgeblieben, weshalb die Umsetzung wie im Zonenplan darge-
stellt vorgenommen werden kann.

8.3 Zone für Vorranggebiete Trockenwiesen und -weiden
Im Gebiet Celerina Marguns bestehen zahlreiche ökologisch wertvolle Biotope von
nationaler Bedeutung. Verschiedene Flächen in diesem Gebiet sind leicht verbracht
oder eingewachsen und weisen Aufwertungspotential auf. Gleichzeitig planen die
Bergbahnen und die Gemeinde Erneuerungen von Infrastrukturen sowie neue Bi-
ketrails, welche teilweise nationale Trockenwiesen durchqueren.

Bund, Kanton und Gemeinde haben die Aufgabe, diese für die Artenvielfalt beson-
ders wertvolle Lebensräume zu erhalten und aufzuwerten. Zudem benötigen Infra-
strukturvorhaben im Bereich geschützter Biotope besondere planerische Schutz-
massnahmen, bevor das Vorhaben bewilligt und realisiert werden kann.

Um die Aufgaben und Massnahmen erfüllen zu können, hat das Amt für Raument-
wicklung (ARE) und das Amt für Natur und Umwelt (ANU) der Gemeinde empfohlen,
ein Schutzgebiet (Vorranggebiet) für die Trockenwiesen und -weiden (TWW) im Ge-
biet auszuscheiden. Die Gemeinde ist der Empfehlung gefolgt und hat entspre-
chend ein Schutzkonzept sowie gezielte Aufwertungsmassnahmen durch das Fach-
büro Eco Alpin SA in Auftrag gegeben. Auf dieser Grundlage werden sich Bewirt-
schaftungsverträge mit den Landwirten abschliessen sowie die nötigen Erneue-
rungs- und Neubaumassnahmen bewilligen und realisieren lassen. Schutzmassnah-
men erfolgen gemäss Konzept vordergründig in den eruierten Aufwertungspotenzi-
algebieten, die im Zonenplan speziell gekennzeichnet sind. Die Vorranggebietszone
umfasst den gesamten Planungsperimeter. Infrastrukturen innerhalb von nationalen
Biotopen lösen entsprechende Schutzmassnahmen in den Potenzialgebieten aus.
Die konkreten Massnahmen werden im Rahmen der Projekte ausgearbeitet, die
Kosten trägt der Verursacher (Bauherrschaft). Konzept mit Bericht und Plänen lie-
gen bei (vgl. Beilagen 9a und 9b).

8.4 Wildruhegebiete
Auf Gemeindegebiet Celerina bestehen verschiedene Wildruhezonen, die durch Ge-
meindeversammlungsbeschlüsse erlassen worden sind. Diese Wildruhezonen sind
neu in Form von Wald- und Wildschonzonen in die Ortsplanung übernommen. Die
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Abgrenzungen sind wo erforderlich auf das Waldareal, die amtliche Vermessung
und Wintersportkorridore abgestimmt.

8.5 Wald
Die Waldabgrenzung (Waldumrisse) wurde gemäss den aktuellen Daten des Amtes
für Wald und Naturgefahren übernommen. Im Bereich, wo Bauzone an Wald grenzt,
sind die Waldgrenzen statisch festgelegt (Übernahme der rechtskräftigen Festle-
gungen).

Weiter werden im Waldbereich in Absprache mit dem Regionalforstingenieur beste-
hende Pisten weiterhin als überlagerte Wintersportzone und bestehende Loipen im
GEP als Langlaufloipen festgelegt.

8.6 Wintersportzonen
Die in der Gesamtrevision festgelegten Wintersportzonen (WSZ) beruhen auf Daten
der Engadin St. Moritz Mountains AG. Gegenüber der rechtskräftigen Ortsplanung
wurden drei WSZ-Erweiterungen vorgenommen (vgl. Abb. 8 und Beilage 7).

Abb. 8: Zonenplan-Ausschnitt mit Bereichen der WSZ-Erweiterungen (rot strichlierte Ellipsen).

8.7 Archäologische Objekte
Gemäss Angaben des archäologischen Dienstes Graubünden wurden folgende ar-
chäologischen Objekte festgelegt:

– God San Gian (mit Kirche San Gian)
– Baselgia refurmada / Bel Taimpel, Celerina
– Baselgia refurmada / S. Maria, Crasta
– Chastè Chastlatsch, God da Chastlatsch

Die archäologischen Objekte sind im Zonenplan als Archäologiezone bzw. im Fall
von Chastè Chastlatsch als archäologische Schutzzone umgesetzt.
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8.8 Grundwasser- und Quellschutzzonen
Die Grundwasser- und Quellschutzzonen wurden gestützt auf eine detaillierte
Schutzzonenausscheidung des Büros SC+H Sieber Cassina + Handke AG in die
Ortsplanung übernommen. Der zugrundeliegende Schutzzonenplan befindet sich in
der zweiten Vorprüfung beim Kanton. Nach Vorliegen der Vorprüfungsergebnisse
werden die Grundwasser- und Quellschutzzonen gegebenenfalls angepasst.

8.9 Gefahrenzonen
Die zuständige Gefahrenkommission verabschiedete im Juni 2020 die Gesamtrevi-
sion des Gefahrenzonenplans für die Gemeinde Celerina. Die innerhalb der Erfas-
sungsbereiche neu festgelegten Gefahrenzonen 1 und 2 wurden entsprechend in
die Ortsplanung übernommen. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Erfassungsbereiche
erfolgt im Einzelfall eine Gefahrenbeurteilung durch die zuständige Fachstelle.

8.10 Gewässerraum
Am 1. Juni 2011 ist die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV) in Kraft ge-
treten, welche gestützt auf das Gewässerschutzgesetz minimale Gewässerraum-
breiten für Fliessgewässer und stehende Gewässer definiert. Die Kantone und Ge-
meinden sind verpflichtet, die Gewässerräume festzulegen bzw. in der Richt- und
Nutzungsplanung zu berücksichtigen. Mit der Festlegung des Gewässerraumes
nach Artikel 36a des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG) sol-
len folgende Funktionen der Gewässer gewährleistet werden:

– Die natürlichen Funktionen der Gewässer.

– Der Schutz vor Hochwasser (aktuelle Gefahrenzonen).

– Die Gewässernutzung.

Die Ausscheidung des Gewässerraumes erfolgt im Wesentlichen nach den Vorga-
ben des kantonalen Leitfadens des Amtes für Natur und Umwelt:

1. Überprüfen, wo eine Gewässerraumausscheidung erforderlich ist
2. Einteilung der Gewässer in homogene Abschnitte
3. Ermitteln der natürlichen Gerinnesohlenbreite
4. Zentrische Ausscheidung des Gewässerraums ab Gewässerachse unter Be-

rücksichtigung von schützenswerten Biotopen
5. Anpassungen des Gewässerraums (Erhöhung, Verschiebung) prüfen
6. Verminderungen innerhalb des Siedlungsgebietes prüfen

Die Festlegung des Gewässerraums wurde auf Basis des Projekts «Gewässer-
raumausscheidung Gemeinde Celerina/Schlarigna» des Büros Eco Alpin SA in meh-
reren Bearbeitungsphasen im Zeitraum von Juli 2017 bis 2023 vorgenommen. Die
entsprechenden Erläuterungen zur Gewässerraumausscheidung sind im Begleitbe-
richt ausgeführt (vgl. Beilage 10a).
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Im Zuge der Überarbeitung der ersten Mitwirkungsvorlage wurden die Gewässer-
raumzonen nochmals eingehend überprüft. Ebenfalls ist das Revitalisierungsprojekt
(Ausführungsprojekt) des Inns bei der Gewässerraumausscheidung mitberücksich-
tigt (vgl. Beilagen 8a – 8c). Der erwähnte Bericht der Eco Alpin SA wurde nicht an-
gepasst, hingegen wurden die geringfügigen Änderungen gegenüber der ersten Mit-
wirkungsvorlage in einem separaten Plan 1:2'000 nachvollziehbar dargestellt (vgl.
Beilage 10b).

9 Bereinigung Erschliessungsplanung

Gemäss Art. 45 KRG legt der Generelle Erschliessungsplan (GEP) in den Grundzü-
gen die Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen zur Erschliessung der
Bauzonen und anderer Nutzungszonen fest. Der rechtskräftige GEP weist grossen
Anpassungsbedarf auf. Er wird neu erstellt unter Berücksichtigung des aktuellen
Bestands, von aktuellen Inventaren des Langsamverkehrs und von wichtigen ge-
planten Vorhaben. Folgende Kapitel enthalten die wichtigsten Grundlagen und An-
passungen.

9.1 Sammel-, Erschliessungs- und private Strassen
Im GEP wird nach Strassenhierarchie unterschieden zwischen öffentlichen Sammel-
strassen (Hauptachsen), öffentlichen Erschliessungsstrassen und privaten Strassen.
Diese Festlegungen wurden gemäss aktuellem Stand und entsprechend den Zielset-
zungen von KRL sowie Verkehrs- und Parkierungskonzept aus dem Jahr 2017 vorge-
nommen (vgl. Beilage 3). Im Speziellen wurden die beiden Strassen Vietta Seglias
und Giassa dal Clucher neu gemäss effektiver Nutzung durchgehend als Erschlies-
sungsstrasse festgelegt (heute: teils Erschliessungsstrasse, teils Fuss- und Wander-
weg).

9.2 Parkierung
Gemäss Zielsetzungen von Verkehrs- und Parkierungskonzept (vgl. Beilage 3) und
KRL (vgl. Beilage 2) sind im Dorfzentrum / Punt Schlattain (vgl. auch Kap. 5.4 zum
Projektwettbewerb «Neugestaltung Dorfzentrum») Parkhäuser geplant. Auf dem
rückgebauten ARA-Areal ist ein Überlaufparkplatz für Hochbetriebs-Zeiten vorgese-
hen. Diese geplanten Anlagen sowie die bestehenden grösseren Parkplätze sind im
GEP festgelegt. Für die Parkierungsanlagen Punt Schlattain und Cresta Palace lie-
gen Lärmschutznachweise vor (vgl. Beilagen 5a und 5b).

9.3 Land- und Forstwirtschaftswege
Die Land- und Forstwirtschaftswege (LFW) wurden gemäss Daten des Forstamts
Celerina bereinigt. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere die folgenden reali-
sierten und geplanten Vorhaben:
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– Bestehende, teils neue LFW-Streckenführung zwischen Celerina und Marguns
mit Zubringern zur Sendeanlage Swisscom bzw. zur Alp Laret

– Bestehender LFW zwischen Marguns und Trais Fluors
– Geplanter LFW Valletta Schlattain
– Geplanter LFW zur Neuerschliessung der Talstation Bergbahnen

9.4 Verlagerung Holzlagerplatz von San Gian» nach «Prasüras»
Gemäss Zielsetzung des KRL soll der landschaftlich störende Holzlagerplatz in der
Nähe der Kirche San Gian verlegt werden. Dafür wird im GEP nach erfolgloser Stand-
ortsuche im Stazerwald ein geeigneter Standorte an randlicher Lage des Stazerwalds
bezeichnet (Festlegung Holzlagerplatz, keine Bauzone). Der vorgesehene Standort
«Prasüras» auf der Parzelle Nr. 719 befindet sich zwischen Umfahrungsstrasse, RhB-
Geleise und Böschung der Zufahrtsstrasse zum Stazerwald und wird heute landwirt-
schaftlich genutzt, wobei der landwirtschaftliche Bodenwert gering ist.

  Abb. 9: Verlegung Holzlagerplatz auf Parz. 719 (Parsüras)

Der neue Holzlagerplatz dient vorwiegend dem Umschlag von Holz. Benötigt wer-
den allenfalls einzelne Unterstände für Werkzeuge und Betriebsmaterial. Die Er-
schliessung des neuen Holzlagerplatzes erfolgt langfristig via Unterführung RhB
Staz über eine Verlängerung des bestehenden LFW mit Verbindung zur Zufahrts-
strasse in den Stazerwald (vgl. Abb. 9). Mit dieser Massnahme wird die direkte Um-
gebung der Kirche S. Gian entlastet und der Forstverkehr muss nicht mehr über die
Ebene Champagnatscha und Eichhörnlibrücke geführt werden.
















